
1 
In
st
.f
.Z
iv
il
ro
ch
t 

34
 M
.L
ut
ho
r 
Ri
ng
 1
>

498 Gesetzblatt Teil II Nr. 76 — Ausgabetag: 20. November 1961

§ 19
(1) Mit Ordnungsstrafe bis zu 500,— DM kann bestraft 

werden, wer vorsätzlich
a) die ihm gemäß § 3 obliegende Pflicht zur Benach

richtigung eines Arztes nicht erfüllt;
b) als Arzt die ihm obliegende Pflicht zur Vornahme 

der Leichenschau und zur Ausstellung des Toten
scheines gemäß den Bestimmungen des § 1 Abs. 1, 
§ 2 und § 4 Abs. 1 nicht erfüllt oder die zuständige 
Dienststelle der Volkspolizei gemäß den Bestim
mungen des § 4 Abs. 2 nicht benachrichtigt;

c) als Arzt die ihm gemäß den Bestimmungen der 
§§ 5 und 7 obliegende Sorgfalt bei der Feststellung 
der Todesursache nicht oder nicht ordnungsgemäß 
erfüllt oder wer als Arzt nicht die notwendigen 
Vermerke gemäß den Bestimmungen der §§ 8 
und 7 macht;

d) als Arzt im Falle der Feuerbestattung den Be
stattungsschein
1. entgegen den Bestimmungen des § 12 Abs. 2 

ohne Einsichtnahme ln den Totenschein oder ln 
die Aufzeichnungen über das Ergebnis einer 
Leichenöffnung oder

2. entgegen den Bestimmungen des § 12 Abs. 3 
ohne Besichtigung und Untersuchung der Leiche

bestätigt;
e) eine Leiche ohne Bestattungsschein, bei Feuerbe

stattung ohne Bestätigung des Bestattungsscheines 
gemäß den Bestimmungen des § 12 Absätze 1 
oder 3 bestattet.

(2) Zuständig für die Durchführung des Ordnungs- 
«trafverfahrens ist der Rat des Kreises, Abteilung Ge- 
sundheits- und Sozialwesen.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
und der Erlaß des Ordnungsstrafbescheides richten sich 
nach der Verordnung vom 3. Februar 1955 über die Fest
setzung von Ordnungsstrafen und die Durchführung des 
Ordnungsstrafverfahrens (GBl. I S. 128).

§ 20
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1962 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) die Anordnung vom 9. März 1949 über die ärzt

liche Leichenschau (ZVOB1. I S. 267),
b) die Änderung vom 10. Oktober 1951 der Anord

nung über die ärztliche Leichenschau (GBl. S. 921),
c) die Zweite Änderung vom 20. November 1951 der 

Anordnung über die ärztliche Leichenschau 
(GBl. S. 1099),

d) die Anweisung vom 30. November 1960 über die 
Erprobung der neuen Totenscheine für Totge
borene und verstorbene Säuglinge lm 1. Lebens
jahr (Verfügungen und Mitteilungen des Mini
steriums für Gesundheitswesen Nr. 12/1960 S. 97).

Berlin, den 1. November 1961
Der Minister für Gesundheitswesen 

I. V.: J а h n к e
Staatssekretär und Erster Stellvertreter des Ministers

Anordnung Nr. 2* 
über die Bekämpfung der Tollwut.

Vom 20. Oktober 1961

9 1
Die Anordnung vom 10. Januar 1957 zum Schutz# 

gegen die Tollwut (GBl. II S. 18) wird aufgehoben.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 20. Oktober 1961
Der Minister für Landwirtschaft,
Erfassung und Forstwirtschaft

R e 1 c h el t
* Anordnung Nr. 1 (GBl. I 1958 Nr. 8 S. 85)
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